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- gesetzliche Zustände wieder herzustellen und Sicherheit und 
Ordnung, besonders die Brendsicherheit, zu erhöhen,

- die rationelle Verwendung der Fonds zu sichern und Kosten 
zu senken,

- Hemmnisse bei der weiteren Steigerung der Arbeitsprodukti
vität und der Anwendung der Schlüsseltechnologien zu über
winden.

Erreicht wurde in Einzelfällen die notwendige Veränderung 
staatlicher Normative, u. a. durch Beschlüsse des Ministerra
tes zur Glasindustrie und zum Bauwesen. Es wurde eine Viel
zahl objektbezogener Veränderungen durchgesetzt.

Bei bis zu einem Oahr später durchgeführten Nachkontrollen muß
te jedoch auch wiederholt festgestellt werden, daß dieselben 
oder gleichartige Mängel immer noch vorhanden waren oder er
neut auftraten.

Im Ergebnis der vorbeugenden Arbeit wurde weiter beigetragen,

- politische Provokationen und andere feindlich negative Aktivi
täten zu verhindern,

- Mängel und Lücken im Grenzsicherungssystem zu überwinden,

- Sicherheit und Ordnung in den Organen der Landesverteidi
gung zu erhöhen,

- den Geheimnisschutz zu verbessern und die Wachsamkeit der 
Werktätigen zu erhöhen.


